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9ïr. 48 3ÜMflt. fsfesuda.

tu 9Saffer=.öau£tleitun$ett
in neucrffettten ©trafen.

(Rorrefponbeuj.)

3ln bie Seiter oon ©aS» ober VSafferroerfen tritt
oftmals bie ßrage, ob in reu zu erftellenbe ©trafen
fgon roägrenb bem Vau — oor ©tnbringung oon Stein»
belt unb Vefiefung — ©aS» unb 9öaffer Hauptleitungen
eingelegt roetben foüen fetbft bann, roenn nod^ feine
Neubauten an biefen Straffen befiimmt in îluSfigt flehen.
f}n ©emeinbeftragen, b. 1). folgen, bie auf Segnung
ber ©emeinbe erfieüt roerben, roirb man ba§ SRifito in
ber Segel gut übernehmen fönnen, fofern burcf) biefe
©tragen Vaulanb erfgloffen ro'tb. Sag gemachten @r»

fahrungen roirb in furzer ßeit ein Neubau um ben
anbetn erfieüt, raelche fa auénagmSloS Snfglug an bie
beiben Sege erhalten. f}ft man genötigt, bie oor furzer
ßeit neu erftedten ©tragen beibfeitig ber Sänge nach
aufzureihen, fo bebeutet bteS nicht allein eine bebeutenbc
Mehrarbeit, fonbern auch euren grogen Sagteil für bie

Haltbarfeit ber gahrbagn. ©elbft bei grögter Sorgfalt
unb befter Sluffigt iff eS unmöglig, ben ©tragenförper
unb baS ©teinbett in gleich gutem ßufianb roieberger»
jufteden. ©ine ©tabtgemeinbe roirb auS biefem ©runbe
allfälligen 3i"^Detluft an mehr ober weniger fang um
benutzen Hauptleitungen in Kauf nehmen unb in ben
eigenen ©tragen bie Seitungen roägrenb beS ©tragen»
baueS einlegen.

Snbere 93erhättniffe treffen roir bei ©tragen, roelge
Zur ©tfgliegung oon Vauplägen auf Segnung oon Sri»
oaten erfteüt roetben. ©inmal bleiben bicfe ©tragen
meiftenS längere ßeit ißrioateigentum, unb bann mug
man gewärtig fein, wie rafg bie erwartete Ueberbauung
ficg einfteüt. Man hat barum oielfag baoon abgefehen,
Settungen jum Vorau§ einzulegen unb biefelben nag unb
nad) bem VebürfniS enifpregenb, jur Susfügtung ge»

bracgt. ®abei hat man bie oben erwähnten Sagteile
biefeS Verfahrens einfach bem ©tragenbefiger überbunben;
benn ber mug ja froh fein» roenn er überhaupt nur
Snfglug erhält. ®a aber biefe ^rioatftragen früher
ober fpäter bog an bie ©emeinbe übergehen, fo fügt
man ficg einigermagen ben ©cgaben aucg felbft ju, b. g.
ber ©emeinbe. ®ireft roirb aüerbingS baS ©a§» unb
SOßafferroetf nigt betroffen, fonbern baS Vauamt. 21ber
eS bürfte flar fein, bag eS am ©nbe aufs gleige ger»
auSfommt, roelge Abteilung beS ©emeinbebetriebeS ben

©cgaben zu tragen gat, gebecft roerben mug er fo ober fo.
31uS biefem ©runbe foüten bie tecgnifcgen betriebe

einer ©emeinbe aucg ben betreffenben *Prioaten etroaS

©ntgegenfommen zeigen unb bie Seitungen oon Slnfang
an, unter geroiffen Vebittgungen, anftanbéloS erfieden.
VeifpielSroeife fönnte man ben betreffenben ©igcntümer
oerpfligten, bie üblicge Verzinfung unb Smortifation beS

SInlagefapitalS — geroögnlicg zufammen 7—10% —
fo lange zu übernehmen, bis burcg einen geroiffen Kon»

fum an ®aS unb SBaffer biefe ©arantie aucg erreicgt ift.
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VeifpielSroeife ïann man ben oierten ober britten
Seil ber Stbonnementsbeträge als gleichwertig mit ber
©arantie für 31rmotifation unb Verzinsung anrechnen,
ßn biefem gall wirb man ben oierten, britten Seil ober
bie Hälfte ber SlbonnementSbeträge oon ber ©arantie»
fumrne in 31bzug bringen unb nur ben oerbleibenben
Seft burcg ben ©trageneigentümer felbft aufbringen
laffen. ßft bie Quote biefeS ÄonfumS gröger geworben
als bie mchrerroägnte Summe, fo ift ber ©tragenerfteüer
oon ber ©arantie entgoben unb bie ©emeinbe fommt
ogne feinen Veitrag auf igre Segnung.

Mit biefem Verfahren bürfte beiben Seilen gebient
fein. Sie ©emeinbe gat eS in ber Haub, bie Quote
ber 21bonnementSbeträge nacg befonberen Vergältniffen
anzufegen ; ber ©runbeigentümer fommt auf biefe SBeife
oergältniSmägig biüig zur Mögfigfeit, bte neuen Vauten
an @aS= unb 2Baffer»Hauptleiiungen anzufgfiegen, ogne
bag feine ©tragen nachträglich ber Sänge nacg auf»
geriffen roerben. Sdfäüiger ßinSoerluft roirb burcg bie

Satfacge, bag Vaupläge mit @aS- unb SBafferanfcgtug
bebeutenb beffer oerfauft roerben fönnen, zum minbeften
aufgehoben. S

flerztlielK bilfe bei Unglücksfällen
durch Elektrizität.

Mit ber roacgfenben Häufigfeit oon UnglücfSfällen
bürg ©leftrizität, bie im ©efolge einer riefengaft auf»
blügenben ßnbuftrte unoermeiblicg erfcgetnt, eröffnet ficg
bem Mebiziner eine ganze Steige neuer tgeoretifger unb
prafiifcger Aufgaben. ©leftrtfge UnglüciSfälle ereignen
ficg meift baburg, bag btanfe ftromfügrenbe Metaüteile
einer efeftrifgen Einlage, wie Mafginenteile, ©galter,
©igerungen, Kabel ufro., berührt roerben. f}n ben

SBognungen fann unoorfigtigeS Hantieren mit ber Ve»

leugtungSanlage zu einem ©intritt beS ©tromeS in ben

menfgligen Körper fügren. Sabei finb z^ei $äde
möglig: ©ntroeber ber Körper beS Verügrenben ift ber»

art ifoliert, bag ber Strom feinen SluSroeg auS igm
finbet, in weigern fÇalle bie ©age ganz harmlos ift,
ober er bietet eine SlbleitungSfteüe unb ift bann bürg
fogenannten „©rbfglug" in einen ©tromfreis eingefgaltet.
Vei ber Verügrung gnbet meift ein unfigtbarer lieber»

gang oon ©leftrizität ftatt, zu bem fig aber aug nog
gefägrlige Verbrennungen gefeüen fönnen, roenn, roaS
bisweilen oorfommt, flammen» unb ffunfenbilbung ein»

tritt, ßebog fönnen aug bloge ßunfenlabungen töblig
roerben. ®er eleftrifge Sigtbogen bilbet aug für baS

Sluge bei birefter ©inroirfung eine ©efagr. ®azu fommen
inbirefte SBirfungen, wie geuerégefagr, eleftrolptifge
©rfgeinungen, ©jplofionSroiifungen ufro. SBaS nun bie

©pannungSgrenze anbelangt, roo ber eleftrifge ©trom
gefägrlig roerben fann, fo hängt biefe augerorbentlig
oiel oon Sîebenfaftoren unb inbioibueüen Momenten ab.

Man fennt gäüe, roo wenige gunbert Volt töblig roirften,
unb anbere, roo 1000—1500 Volt ertragen würben.

ELEKTRA-ROHRE
jede Grösse, jeden Durchmesser innen und aussen

gleichmässig verzinkt, kein Abblättern des Zinkes,
keine Verstopfungen, grösste Rostsicherheit, Gewinde
verzinkt, keine Sprödigkeit mehr, Verzinkung von
sämtl. stabförmigen Eisenkörpern, Schrauben etc.
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Gas- u. Wasser-Hauptleitungen
in neuerstellten Straßen.

(Korrespondenz.)

An die Leiter von Gas- oder Wasserwerken tritt
oftmals die Frage, ob in reu zu erstellende Straßen
schon während dem Bau — vor Einbringung von Stein-
bett und Bekiesung — Gas- und Waffer-Hauptleitungen
eingelegt werden sollen selbst dann, wenn noch keine
Neubauten an diesen Straßen bestimmt in Aussicht stehen.

In Gemeindestraßen, d. h. solchen, die auf Rechnung
der Gemeinde erstellt werden, wird man das Risiko in
der Regel gut übernehmen können, sofern durch diese

Straßen Bauland erschlossen w'rd. Nach gemachten Er-
fahrungen wird in kurzer Zeit ein Neubau um den
andern erstellt, welche ja ausnahmslos Anschluß an die
beiden Netze erhalten. Ist man genötigt, die vor kurzer
Zeit neu erstellten Straßen beidseitig der Länge nach
aufzureißen, so bedeutet dies nicht allein eine bedeutende

Mehrarbeit, sondern auch einen großen Nachteil für die

Haltbarkeit der Fahrbahn. Selbst bei größter Sorgfalt
und bester Aufsicht ist es unmöglich, den Straßenkörper
und das Steinbett in gleich gutem Zustand wiederher-
zustellen. Eine Stadtgemeinde wird aus diesem Grunde
allfälligen Zinsverlust an mehr oder weniger lang un-
benutzten Hauptleitungen in Kauf nehmen und in den
eigenen Straßen die Leitungen während des Straßen-
baues einlegen.

Andere Verhältnisse treffen wir bei Straßen, welche

zur Erschließung von Bauplätzen auf Rechnung von Pri
vaten erstellt werden. Einmal bleiben diese Straßen
meistens längere Zeit Privateigentum, und dann muß
man gewärtig sein, wie rasch die erwartete Ueberbauung
sich einstellt. Man hat darum vielfach davon abgesehen,
Leitungen zum Voraus einzulegen und dieselben nach und
nach dem Bedürfnis entsprechend, zur Ausführung ge-
bracht. Dabei hat man die oben erwähnten Nachteile
dieses Verfahrens einfach dem Straßenbesitzer überbundenh
denn der muß ja froh sein, wenn er überhaupt nur
Anschluß erhält. Da aber diese Privatstraßen früher
oder später doch an die Gemeinde übergehen, so fügt
man sich einigermaßen den Schaden auch selbst zu, d. h.
der Gemeinde. Direkt wird allerdings das Gas- und
Wasserwerk nicht betroffen, sondern das Bauamt. Aber
es dürfte klar sein, daß es am Ende aufs gleiche her
auskommt, welche Abteilung des Gemeindebetriebes den

Schaden zu tragen hat, gedeckt werden muß er so oder so.

Aus diesem Grunde sollten die technischen Betriebe
einer Gemeinde auch den betreffenden Privaten etwas
Entgegenkommen zeigen und die Leitungen von Anfang
an, unter gewissen Bedingungen, anstandslos erstellen.
Beispielsweise könnte man den betreffenden Eigentümer
verpflichten, die übliche Verzinsung und Amortisation des

Anlagekapitals — gewöhnlich zusammen 7—10°/« —
so lange zu übernehmen, bis durch einen gewissen Kon-
sum an Gas und Wasser diese Garantie auch erreicht ist.

.-HrUtiSg („Metsterdlatt") 761

Beispielsweise kann man den vierten oder dritten
Teil der Abonnemenlsbelräge als gleichwertig mit der
Garantie für Armotisation und Verzinsung anrechnen.

In diesem Fall wird man den vierten, dritten Teil oder
die Hälfte der Abonnementsbeträge von der Garantie-
summe in Abzug bringen und nur den verbleibenden
Rest durch den Straßeneigentümer selbst aufbringen
lassen. Ist die Quote dieses Konsums größer geworden
als die mehrerwähnte Summe, so ist der Straßenersteller
von der Garantie enthoben und die Gemeinde kommt
ohne seinen Beitrag auf ihre Rechnung.

Mit diesem Versahren dürfte beiden Teilen gedient
sein. Die Gemeinde hat es in der Hand, die Quote
der Abonnementsbeträge nach besonderen Verhältnissen
anzusetzen; der Grundeigentümer kommt auf diese Weise
verhältnismäßig billig zur Möglichkeit, die neuen Bauten
an Gas- und Wasser-Hauptleitungen anzuschließen, ohne
daß seine Straßen nachträglich der Länge nach auf-
gerissen werden. Allfälliger Zinsverlust wird durch die

Tatsache, daß Bauplätze mit Gas und Wasseranschluß
bedeutend besser verkauft werden können, zum mindesten
aufgehoben. 8

MMlicde lMe bei Ungliicksîàn
âurch Elektrizität.

Mit der wachsenden Häufigkeit von Unglücksfällen
durch Elektrizität, die im Gefolge einer riesenhaft auf-
blühenden Industrie unvermeidlich erscheint, eröffnet sich

dem Mediziner eine ganze Reihe neuer theoretischer und
praktischer Aufgaben. Elektrische Unglücksfälle ereignen
sich meist dadurch, daß blanke stromführende Metallteile
einer elektrischen Anlage, wie Maschinenteile, Schalter,
Sicherungen, Kabel usw., berührt werden. In den

Wohnungen kann unvorsichtiges Hantieren mit der Be-
leuchtungsanlage zu einem Eintritt des Stromes in den

menschlichen Körper führen. Dabei sind zwei Fälle
möglich: Entweder der Körper des Berührenden ist der-
art isoliert, daß der Strom keinen Ausweg aus ihm
findet, in welchem Falle die Sache ganz harmlos ist,
oder er bietet eine Ableiiungsstelle und ist dann durch
sogenannten „Erdschluß" in einen Stromkreis eingeschaltet.
Bei der Berührung findet meist ein unsichtbarer Ueber-

gang von Elektrizität statt, zu dem sich aber auch noch

gefährliche Verbrennungen gesellen können, wenn, was
bisweilen vorkommt. Flammen- und Funkenbitdung ein-
tritt. Jedoch können auch bloße Funkenladungen tödlich
werden. Der elektrische Lichtbogen bildet auch für das
Auge bei direkter Einwirkung eine Gefahr. Dazu kommen
indirekte Wirkungen, wie Feuersgefahr, elektrolytische
Erscheinungen, Explosionswnkungen usw. Was nun die

Spannungsgrenze anbelangt, wo der elektrische Strom
gefährlich werden kann, so hängt diese außerordentlich
viel von Nebenfaktoren und individuellen Momenten ab.

Man kennt Fälle, wo wenige hundert Volt tödlich wirkten,
und andere, wo 1V00—löflt) Volt ertragen wurden.

jeeie Qrösse, jecien Durchmesser innen unci aussen

gleichmässig versinkt, kein Abblättern cies Winkes,
keine Verstopfungen, grösste Kostsicherheit, (revvinäe
versinkt, keine 8pröcligkeit mekr, Ver?inkung von
sämli. stabiörmigen ^isenkörpern, 8ckrauben etc.
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